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Gebührenordnung 

Gültig ab 1.2.2023 

Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Bläserschule Gesamtstadt Hüfingen e.V. 

 

§ 1 Entstehungsgrundsatz 

Die Bläserschule Gesamtstadt Hüfingen e.V. erhebt für die Bereitstellung von Unterricht an der 

Bläserschule Gebühren. 

§ 2 Vorauszahlungen 

(1) Für die Gebühren sind monatlich Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit 

 Beginn des Kalendermonats. 

(2) Jeder Vorauszahlung liegen 36 Unterrichtseinheiten im Jahr zugrunde. 

§ 3 Fälligkeit 

Die in § 4 genannten Unterrichtsgebühren sind Einzelgebühren für jede bereitgestellte Unterrichtsstunde. 

Diese werden den Zahlungspflichtigen als monatliche Teilbeträge jeweils zu Beginn des Monats 

abgebucht. Das Rechnungsjahr ist das Schuljahr vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres. 

Sollte das Schuljahr mehr oder weniger als 36 Unterrichtsstunden umfassen, werden die 

Abschlagszahlungen mit der Anzahl der tatsächlich gehaltenen Unterrichtseinheiten verrechnet. 

Die Verrechnung erfolgt mit der letzten Abschlagszahlung. 

Ebenso werden Gutschriften durch Unterrichtsausfall im Verlauf des Schuljahres mit der letzten 

Abschlagszahlung verrechnet. 

§ 4 Gebührensätze 

Die Gebührensätze sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. 

Unterrichtsform Dauer Allgemeine Gebühr 
für Erwachsene und 
Schüler/innen von außerhalb 
Abschlag/Monat 
(1 Unterrichtseinheit) 

Ermäßigte Gebühr 
für Schüler/innen aus 
Hüfingen und Ortsteilen 
Abschlag/Monat 
(1 Unterrichtseinheit) 

Einzelunterricht 30 Minuten 81,00 Euro (27,00 Euro) 54,00 Euro (18,00 Euro) 

Einzelunterricht 45 Minuten 121,50 Euro (40,50 Euro) 81,00 Euro (27,00 Euro) 

Partnerunterricht 
(2 Schüler/innen) 

30 Minuten 40,50 Euro (13,50 Euro) 27,00 Euro (9,00 Euro) 

Partnerunterricht 
(2 Schüler/innen) 

45 Minuten 60,75 Euro (20,25 Euro) 40,50 Euro (13,50 Euro) 

Gruppenunterricht 
(3 Schüler/innen) 

45 Minuten 40,50 Euro (13,50 Euro) 27,00 Euro (9,00 Euro) 
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§ 5 Ermäßigungen 

(1) Familienermäßigung: Ab der Teilnahme des zweiten Familienmitgliedes werden die  Gebühren aller 

 Familienmitglieder um 10% ermäßigt. 

(2) Ab dem 18. Lebensjahr gilt weiterhin die ermäßigte Gebühr für Schüler/innen und Studierende, 

sofern diese weiterhin eine allgemeinbildende Schule, Berufsschule, Ausbildung oder Studium (bis 

27 Jahre) absolvieren (Nachweis erforderlich) 

§ 6 Zahlungsweise 

Die Zahlungspflichtigen haben mit der Anmeldung zum Unterricht die Bläserschule Gesamtstadt Hüfingen 

e.V. zu ermächtigen, die fälligen Unterrichtsgebühren von ihrem Bankkonto abbuchen zu lassen. 

§ 7 An- und Abmeldungen 

(1) Anmeldungen zum Schuljahresbeginn am 1. September müssen der Bläserschule bis zum 15. Juni 

und Anmeldungen zum Schulhalbjahr am 1. Februar bis zum 15. Dezember vorliegen. Bei verspätet 

eingehender Anmeldung besteht kein Anspruch mehr auf Zuweisung in gegebenenfalls noch freie 

Unterrichtsstunden. 

(2) Anmeldungen zum Unterricht sind auch während des laufenden Schuljahres zulässig. Eine 

Aufnahme außerhalb des Schuljahrbeginns ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen hierfür 

seitens der Bläserschule gegeben sind. 

(3) Abmeldungen können nur zum Ende des jeweiligen Schuljahres am 31. Juli und zum Ende des 

jeweiligen Schulhalbjahres am 31. Januar erfolgen. Sie bedürfen der Schriftform und müssen 

spätestens am 15. Juni (mit Wirkung zum 31. Juli) oder am 15. Dezember (mit Wirkung zum 31. 

Januar) der Geschäftsführung vorliegen. In besonders begründeten Ausnahmefällen ist eine 

Sonderregelung durch die Geschäftsführung möglich. 

§ 8 Sonstiges 

(1) Unterrichtsversäumnisse entbinden nicht von der Zahlung der Unterrichtsgebühr. Bei 

 längerer Abwesenheit der Schülerin / des Schülers sind nach vorheriger Absprache in 

 begründeten Ausnahmefällen Sonderregelungen möglich. Hierüber entscheidet der musikalische 

 Leiter. 

(2) Seitens der Lehrkraft nicht erteilte Unterrichtsstunden werden nachgeholt oder anteilig 

 erstattet. 
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